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Schaut mal in die LVO §15a nach...

Zitat

(1) Als Ausbilder für Beamte im Vorbereitungsdienst der Laufbahnen des einfachen, des
mittleren und des gehobenen Dienstes sowie für Auszubildende nach dem
Berufsbildungsgesetz darf ein Beamter eingesetzt werden, wenn er hierfür fachlich
geeignet ist und sich pädagogisch fortgebildet hat. Der Nachweis der fachlichen
Eignung wird durch eine Laufbahnbefähigung erbracht. Der Nachweis der
pädagogischen Fortbildung wird in der Regel durch die erfolgreiche Teilnahme an einer
pädagogischen Fortbildungsveranstaltung erbracht; er gilt als erbracht, wenn bereits
während des Vorbereitungsdienstes Kenntnisse gemäß § 2 der Ausbilder-
Eignungsverordnung erworben wurden oder wenn der Beamte die Befähigung für
ein Lehramt nach dem Lehrerausbildungsgesetz besitzt.

Also ein ganz klares NEIN.
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